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U- . 103. Donnerstag, den 28 . Angust. 1902 .
Bekanntmachung.

. Di- dieSjähriarn öffentlichen Jmpflmqen finden
tm Ralbhausc. Zimmer No. 16. Nachmittags um
5 Uhr. an folgenden Tagen statt: 2., 3.. 13. 14
16., 16. i7. 26., 27,, 28.. 80., 31. Mai. 1., 3., L,
o., 6., 15., 16., 17., 18., 19., 20. September, für
Kmder aus inficirten Hausern am 29. und30. September.

Die Termine für die Wiederimpfungwerde,,
den betreffenden Kindern in ihren Schulen bekannt
gegeben. . Für Wicderimpflinge aus inficirten
Hansen, ,st der Termin auf den1. Oktober. Nach¬
mittags6 Uhr, angesetzt.

Der Eingang zum Jmpflokal erfolgt durch
daSPortalaegenüberdemHotel„Zumgrünen Wald".

. Eine Woche nach der Impfung sind die
pennpttcn Kinder zur Prüfung des Erfolges im
Impftermine uorzustellea. Nachschau findet eben
falls Nachmittags5 Uhr statt.

Die Angehörigen dürfen sich erst nach Empfang
nähme des Impfscheines aus dem Jmpflokal entfernen.

Die Angehörigen der Impflinge (Eltern
Dflegeeltern und Vormünder) werden ersucht, ihre
Kinder bezw. Pflkgedesohlenen pünktlich Nach¬
mittags um 5 Uhr zur Impfung und Nach-
fchan zu bringen, andernfalls müssen die Kinder,bei
Vermeidung der im Reichsimpfgesetz angcdrohten
Strafen, auf eigene Kosten geimpft werden.

Jmpfpflichfig find alle im Jahre INI und
kruher geborenen Kinder, soweit sie nicht mit Er¬
folg geimpft worden find oder nach ärztlichem
Zengniß die natürlichen Blattern überstandeii
haben, ferner diejenigen Kinder, welche in früheren
Jahren wegen Krankheit zurückgestellt oder der
Impfling vorschriftsmäßig entzogen worden sind.

Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam, daß
Abimpfungen von Arm zu Arm nicht stattfinden
und daß der zur Verwendung gelangende Jmvl-
lloff aus dem staatlichen Jmpfinstitut zu Casiel
bezogen wird.

Verhaltungsvorschriften
für die Angehörigen der Erstimpflinge.

8 1. Aus einem Hause, in welchem nn-
fleckende Krankheiten, wie Scharlach, Masern,
Diphtherie, Croup, Kenchtznsten, Flecktvvbns, rosen¬
artige Entzündung oder die natürlichen Pocken
herrschen, dürfen die Impflinge zum allgemeinen
vermine nicht gebracht werden, auch haben sich
Erwachsene, die in solchen Häusern wohne», vom
Impftermine fernznbalten.

§2 . Die Eltern des Impflinge» oher deren
.Vertreter haben dem Jmpfarzte vor der Aus¬
führung der Impfung über frübere'ioder noch be¬
stehende Krankheiten des Kinde» Mittheilung zumachen.

8 3. Die Kinder muffen zum Impftermine
mit reingewafchenemKörper und mit reinen
Kleidern gebracht werden.

8 4. Auch nach dem Impfen ist möglichst
aroße Reinhaltung des Jmpflinges die wichtigste
Pflicht.

8 6. Man versäume eine tägliche sorgfältige
Waschung nicht.

8 6. Die Nahrung des Kinde» bleibe un¬verändert.
8 7. Bei günstigem Wetter darf das Kind

in» Freie gebracht werden. Man vermeide im
Hochsommer nur die heißesten Tagesstunden und
die direkte Sonnenhitze.

8 8. Die Impfstellen sind mit großer Sorg¬
falt vor dem Aufrciben, Zerkratzen und vor Be¬
schmutzung zu bewahren, sic dürfen nur mit irisch
gereinigten Händen berührt werden, zum Waschen
der Impfstellen darf nur reine Leinwand oder
reine Watte verwendet werden.

Vor Berührung mit Personen, welche an
eiternden Geschwüren, HautauKschlägen oder Wund¬
rose (Rothlaui) erkrankt sind, ist der Impfling
sorgfältig zu bewahren, um die Uebertragung von
Krankheitrkcimen in die Jnipsstellen zu verhüten,
auch find die von solchen Personen benutzten
Gegenstände von dem Impflinge skrnznhalten.
Kommen unter den Angehörigen des Jmpflinges,
welche mit ihm denselben Haushalt theilen. Fälle
von Krankheiten der obigen Art vor, so ist cs
zwcckniäßig, den Rath eines Arzte» einznboleii.

8 9. Nach der erfolgreichen Jnipflnig zeigen
sich vom vierten Tage ab kleine Bläschen, welche
sich, in der Regel hi» znm nennten Tage unter
mäßigem Fieber vergrößern und zu erhabenen von
einem rothen Entznndungshof umgebenen Schutz-
Pocken xptwickelii. Dieselben eiitbälten eine klare
Flüssigkeit, welche sich am achten Tage zu trüben
beginnt. Vom zehnten bis zwölften Tage beginnen
die Pocken zu einem Schorfe cinzutrocknen, der
nach drei bi» vier Wochen von selbst alffällt.

Die erfolgreiche Impfung läßt Narben von
der Größe fe« Pusteln zurück, welche mindesten»
mehrere Jabre hindurch deutlich sichtbar bleiben.

8 10. Bei regelmäßigem Verlaufe der Schutz-
vocken ist ein Verband überflüssig, fall» aber in
der nächsten Ilmgebung derselben eine starke, breite
Rothe entstehen sollte sind kalte, häufig zu wechselnde
Umschläge mit abgekochtcm Wasser anznwenden;
wenn die Pocken sich öffnen, ist ein reiner Verband
anziilegen.

Bei jeder erheblichen, nach der Impfling ent¬
stehende» Erkrankung fit ein Arzt znznzicheii; der
Jmpfarzt ist von jeder solchen Erkrankung, welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt. in Kenntniß zu setzen.

8 11. An dem im Impftermine bekannt zu
«ebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach-
lchau. Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankiiny. oder weil in dem
Hanse eine ansteckende Krankheit herrscht(8 1),
nicht in da» Jmpflokal gebracht werden, so haben

die Eltern oder deren Vertreter dieses spätesten»
am Termintage dem Jmpfarzt anzuzeigen.

8 12. Der Impfschein ist sorgfältig auf»zubcwahrcn.
DerhaltungSvorschristen für

Wicderimpflinge.
8 1; An» einem Hause, in welchem ansteckende

Krankheiten, wie Scharlach, Masern, Diphtherie,
Croup, Keuchhiisten, Flecktyphus, rofenartige Ent¬
zündungen oder die natürlichen Pocken herrschen,
dürfen die Impflinge zum allgemeinen Termin
nicht kommen.

, 8 2. Die Kinder solle» im Impftermine mit
reiner Haut, reiner Wäsche und in sauberen Kleidernerscheinen.

8 3. Auch nach dem Impfe» ist möglichst
S™6e Reinhaltung de» Impfling, die wichtigstePflicht.

4. Die Entwickelung der Impfpusteln tritt
am 8. oder4. Tage ein und Ist für gewöhnlich mit
w geringen Beschwerden im Allgemeinbefinden ver¬
bunden, daß eine Versänmniß de»Schulunterricht»
deshalb nicht nothwendig ist. Rur wenn aus-
nabmsweise Fieber eintritt, soll da» Kind zu
Hause bleiben. Stellen sich vorübergehend größere
Rothe und Anschwellungen der Impfstelle» ein, so
und kalte, häufig zu wechselnde Umschläge mit ab-
ackochtem Waffer anzuweiiden. Die Kinder können
da» gewohnte Baden fortsetzen. Da» Tnrneii ist
vom 3. bi» 12. Tage von Allen, bei denen sich
Jmpsblattcrn bilden, ausznsetzcn. Die Jmvfstellen
find, solange sie Nicht vernarbt find, sorgfältig vor
Beschmutzung. Kratzen und Stoß, sowie vör
Rcibiiiigen durch enoeKlciduna und vor Druck von
Außen zu hüten. Insbesondere ist der Verkehr
mit solchen Personen, welche nn eiternden Ge-
schwüre». Hautausjchlägcnoder Wundrosen(Rotb¬
laus) leiden, und die Bcnlitzniig der von ihnen
gebrauchten Gegenstände zu vermeiden.
■ § 6. Bei jeder erheblichen, nach der Jmvfilng
entstehenden Erkrankung, ist ein Arzt zuziizieben.
der Jmpfarzt Ist von solchen Erkrankunaeii, welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt. in Kenntniß zu setzen.

8 6. An dem Im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau. Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankuna, oder weil in dem
Hanse_eine ansteckende Krankheit herrscht(8 1),
nicht in das Jmpflokal kommen, so haben die
Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens am
Termintage dem Jmpfarzt anzuzeigcn.

8 7. Der Impfschein ist sorgfältig auf¬zubewahren. *
Wiesbaden, 16. April 1902.

Der Polizei-Präsident, ft. Prinz v. Ratibor.
Bekanntmachung.

Diejenigen Herren Aerzte, welche In ihrer» rar!»Impflingen vornehmen,mache ich ans
hlllffe und Vorschriften de» Bundesrathe«

vom 28. Juni 1899 zur Aussübrnng de» Jmpf-
gesctzer-lebst den Erläuterungenhierzu(Extra-
Beilage zu No. 18 des Amtsblattes der König¬
lichen Regierung zu Wiesbaden vom 29. März 1900)aufmerksam.

Indem ich die Herren Aerzte um genaue Be¬
folgung dieser Vorschriften ersuche, weife ich be¬
sonder» ans die 8§ 16 und 17 a. a. O. hin,
welche lauten:

„8 16. Die Impfling wird der Regel
nach auf einem Oberarm vorgenommen, und
ttvar bei Erstimpflingcn auf dem rechten, bei
Wiederimpflingen auf dem linken Arme. Es
genüge» vier seichte Schnitte von höchstens
1 Ccntimeter Länge. Die einzelnen Impf»
schnitte sollen mindesten» 2 Centimeter von
einander entfernt liegen. Stärkere Blutungen
beim Impfen find zu vermeiden. Einmalige»
Eiiistreichcn der Lhmpbe in die durch An-
svaiinen der Haut klaffend gehglienen
Wunden ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Aufträgen der Lymphe mit dem
Pinsel ist verboten.

Uebrig gebliebene Mengen van Lymphe
dürfen nicht in das Gefäß zurückgcsüllt oder
zu spät-reii Impfungen verwendet werden.

8 17. Die Krstinipflmg bat als erfolg¬
reich zu gelten, wenn mindestens»ine Pustel
zur regelmäßigen Entwickelung gekommen ist.
Bei der Wiederimpfung genügt für den
Erfolg schon die Bildung von Knötchen oder
Bläschen an den Impfstellen."

Druckexcmplare der Vorschriften, welche von
den Aerzten bei der Ausführung de«JmvfgeschäfteS
zii befolgen sind, sowie der Verhaltungsvorschriften
für die Angehörigen der Jmvflinge und Wieder-
impflinge sind in der Buchdruckerei vor Plaum,
Moritzstraße No. 27, bierselbst zu haben.

Ferner mache ich wiederholt darauf aufmerk¬
sam, daß Seiten» der Herren Aerzte bei Abgabe
von Zengniffen, in welchen gemäß der 882 und 10
de»ReichSimpfgesetze»vom8. April 1874 in gültiger
Form (§ 16) die Nothwendigkeit der Zurückstellung
eine» Impfling» bezw. Wiederimvflinci« bescheinigt
werden soll, nur da» durch den BundcSrathS-
befchlnß vom 30. Oktober 1874 <Min.-Bl. f.
i. B. S . 235) vorgescbrirbenc Formular 3 zu be>
nutzen ist. E» untcrliegk dabei keinem Bedenken,
wenn da» Wort „kann" des Vordruck» in dm,
bezeichiieten Formular gecignctcnfallS in „konnte"
umgeändert wird.

Ist ein Jmpfvflichtigcr auf Grund eine» ärzt¬
lichen Zeugnisse« von der Impfling-weimal befreit
worden, so kaiin die fernere Befreiung nur durch
den zuständigen Jmpfarzt erfolgen(8 2 Abs. 2
des Jmstfgefltzes). *

Wiesbaden, den 16. Avril 1902.
Der Polizei-Präsident, ft. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung.
Auf Grund der Bestimmung des 8 11 der

Allerhöchsten Verordnung vom 20. September 1867
udkk die Polizei-Verwaltung in den ne» erworbenen
Landestheilen(Gef.-S. S . 1529) verordnen wir
wie folgt:

Schulpflichtige. Kinder dürfen in öffentlichen
Wirthfchaftslokalitätcn zum Aufsetzen der Kegel
oder zu sonstiger Bedienung der Gäste nur nach
vorganglger Erlaubniß der Ortsschi,lbehörde und
nur unter Einhaltung der Schrankender erthcilten
Erlaubniß verwendet werden.

Außer diesem Falle darf schulpflichtigen, nichr
von den Eltern, Vormünder» oder Personen, welche
als deren Vertreter betrachtet werden können,
begleiteten. Kinder» der Anfeiithnlt in öffentlichen
Wirtbschaftrlokalitäten nicht gestattet werden.

Geistige Getränke dürfen schulpflichtigen
Kindern, welche picht von den Eltern oder Vertretern
derselben begleitet sind, in öffentlichen WirthschastS
lokalitaten nicht verabreicht werden.

Zuwiderhandelnde verfallen in Geldstrafe bis
zu dreißig Mark, an deren Stelle im Unvermögen»
falle verhältnitzmäßige Haft tritt. *

Wiesbaden, den 13. Januar 1879.
Königliche Regierung, gez. : von Wurmb.

„Wird hiermit veröffentlicht."
Wiesbaden, den6. Juni 1902.

Der Polizei-Präfidcnt. K. Prinz von Ratibor,
Bekanntmachung.

E» find nenerdiiigs mehrfach Zuwlderhand-
fllngcii gegen die Beftinimunaeii der Polizei-
Verordnung vom 1. August 1889 dadurch vor-
gekonimen,daß auf Grundstücken Entwäfferuttgs-
arvciten ohne baupolizeiliche Genehmigung
auSgefuhrt worden sind.

Im Interesse der Betheiligten wird darauf
aufmerksam gemacht, daß die Herstellung, Er¬
neuerung oder Veränderung einer GrundstückS-
EiitwSsserungoder einer Theils derselben, ein¬
schließlich der oberirdischen Anlagen nur auf Grund
einer polizeilichen Erlaubniß erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werden bestraft, auch köimcn
die Arbeiten zwangsweise eingestellt werden. *

Wiesbaden, den1. Avril 1902.
Der Polizei-Präsident. In Vertr.: Falcke.

Bekanntmachung.
wird vielfach nicht in genügender Weife

dafür Sorge getragen, daß eine regelmäßige und
orgfSlttge Reinigung der Sand- und Fcttfänge,

sowie der Wasservcrschlüfle stattfindct.
Mit Rücksicht darauf, daß bei unterlasicner

oder mangelhafter Reinigung sich in den vor¬
genannten Behältern Substanzen ansammcln und
ansetzen, die, wenn in Fänlniß übcrgetrcten, durch
Verbreitung übler Gerüche eine nicht niierheblichc
Gefahr für die menschliche Gesundheit bilden,
werden die Eigentbümer und Verwalter von Ent¬
wässerungs-Anlagen unter Hinweis auf 8 6*) der
Polizeiverordnnna vom 1. August 1889 hiermit
aufgefordcrt, die Sand-und Fetlfänge re.wenigstens
iweimal monatlich entleeren und mit reinem Waffer
üllcv zu lassen.

Das Stadtbauamt. Abtheilung für Canali-
fationswefen, übernimmt die regelmäßige Eutleernng
und Reinigung von Sinkstoffbehältern, sowie auch
die Abfuhr der ans denseiben sich ergebenden Sink-
stoffeii. Den HaiiScigenIhümeni pp. wird daher
cmpfoblen, die vorschriftsmäßige Behandlung der
genannten Behälter— soweit die« noch nicht gc-
chchcn— bei dem Stadtbauamt zu beantragen.

Wiesbaden, den 23. Juli 1902.
Der Polizei-Präsident.

_ _ Z. S3.: Falckc.
. *) § 6. Der Eigenthümcr oder Verwalter

einer Entwafferungsanlngeist vervflichtet, dieselbe
in gutem Zustande zu halten. Er bat bei Tage
ederzcit die zur Eoittrole dieser Instandhaltung
Seitens der Polizeibehörde augeordnete Unter¬
suchung derselben durch die von genannter Bebörde
mit Ausweis versehenen Polizei- bezw. städtischen
Beamten zu dulde».

Die Beseitigung etwa vorfindlichcr Schäden
und notdwendigcn AiiSbesscrniigcn hat der Eigen-
thümer auf schrifllichs Aufforder,ing der Polizei¬
behörde innerhalb einer in der Anffordernng fest¬
gesetzten Frist auf eigene Kosten zu bewirken

Abläufe, Ausgüsse, Spülabtritte (Water-
closel») rc., welche nicht mehr in Benutz»»»
genommen werden, sind gänflicb beseitigen, „nd
er ist die Oeffnung im Abfallrohr luftdicht zuverschließen.

Der Eigentbümer oder Berwalter ist ferner
verpflichtet, die EntwässernugSanlagenso rein zuhalten, da ft üble Gerüche vermieden werden.

Fettfimgc, sowie Wasserver-
swlussc sind mindesten, jeden Monat einmal, im
Bedürfnißfalle(namentlich im Sommer) auch öfter»
zu entleeren und mit reinem Wasser zu füllen.

Die Entleerung der Sand- „nd F-ilfänge
darf nur In vollkommen geruchloser Weise erfolgen.
Der Hauseigcnthümer oder Bcrwalrer ist dafür
veraittwortltch, daß hierzu aeeigiiete Mittel i»
solcher Menge verwendet werden, daß jede Ver¬
breitung eine« üble,, (»enit&cs ausgeschlossen wird.
3)ic syortschaffung de- ScmdsangindnltcS mim
gleichfalls aus geruchlose Weise geschehen, lind ist
der Forischaffeiide dafür verantivorilich, daß die
Entfernungi„ sestocrichlossenen. keinerlei Flüssigkeit
dnrchlasseiideii, sanüeren Behältern dergestalt ge-
schieht, daß jeder üble Geruch vermiede» ivird.

Sämmtliche Wohnnugsinhabersind zur Rein»
und Geruchloshalning der Abtritte, der Abläufe
au« den Küche« forole der Abläufe der Waffer-
leitungen verpflichte,. *

Bekanntmachung.
Di- Herren Stadtverordneten werden

auf Freitag , den SS . August l . I .,
Nachmittags 4 Uhr, in den Bürger¬
saal des Ralhhauses zur Sitzung ergebenst
eingcladcn.

Tagesordnung:
I . Erbreiterung der Elisabethenstratze,

Bergfeite von No. 1 bis 1, veranschlagt zu
5500 Mk. Ber. B.-A.

2. Reparatur der Dampfmaschine im Theater»-
gebäudc, veranschlagt zu 3100 Mk. Ber. B.-A.

3. Bertrag, betreffend Regelung der
Eigenthumsverhältnisse des Brühbrunnenab-
lauP. Ber. F.-A.

4. Ankauf einer Grundfläche an der
Weißenburgstraße. Ber. F.-A.

5. Ein Antrag auf Anlegung und Fort¬
führung einer Chronik der Stadt Wiesbaden.
Ber. F.-A.

6. Antrag auf Gewährung eines CreditS
von 15,000 Mk. zu den Vorarbeiten für die
Beschickung der Städteausstellung in Dresden
1903, und eines solchen von 3000 Mk. zur
Anfertigung einiger Stadtbilder. Ber. F.-A.

7. Beschlußfassung über die Verzinsung
und Tilgung der Anleihe von 225,000 Mk.
für die Freilegung und den Ausbau der
Schiersteinerstraße. Ber. F.-A.

8. Ankauf von Gelände an der BingeP-
straße, Gemarkung Sonnenberg. Ber. F.-A.

9. Desgleichen im Distrikt Kupferbcrg,
Gemarkung Biobrich. Ber. F.-A.

10. Neuwahl eines Armenpflegers für
das 11. Quartier des 3. Bezirks, und eines
solchen für das 7. Quartier des 7. Bezirks.

II . Anhörung der Stadtverordneten-Ver-
sammlung wegen fester Anstellung eines
Acciseaufsehers.

12. Ein Baudispensgesuch des Zimmer-
Meisters Friedr. Rortmann, betr. Errichtung
eines Wohnhauses an der Dotzheimerstraße.

12a. Ein gleiches Gesuch des Schreiner¬
meistersC. Fritz. «

13. Ein Baudispensgesuch des Tapezirers
Georg Schröder, betr. Errichtung eines Wohn¬
hauses an der Schiersteinerstraße.

14. Fluchtlinienplan für die Emserstraße,
Südseite von Ro. 2 bis 20.

15. Desgleichen für die Weilstraße nächst
der Kellcrstraße.

16. Nachforderung von 2210 Mk. Kosten
der Unterfangung der Heidenmauer für den
Straßendurchbruch.

17. Desgleichen von 288 Mk. Kosten
provisorischer Bau - Veränderungen in der
Gutenbergschick.

18. Antrag auf Bewilligung der Geldmittel
bis zu 700 Mk. zur Düngung der städtischen
Wiesen im Nabengrund und im Entenpfuhl.

19. Verkauf städtischer Bauplätze an einer
Seitenstraße der Schiersteinerstraße.

20. Dosgleichen einer Fluthgrabenfläche
an der Philippsbergstraße.

21. Ankauf einer fiskalischen Grundfläche
zur Vergrößerung des SchulbauplatzcS am
Ziethenring.

22. Ankauf eines HauSgrundstücks an
der Philippsbergstraße.

23. Vergleich mit den' Brauereibesitzern
Gcbr. Esch wegen Entschädigung für Ab¬
tretung von Gelände zur Schützcnstraße.

24. Aenderung der Pumpeuanlage und
Erneuerung der Äccumulatoren- Batterie im
Schlachthaus«.

25. Etat für den Betrieb und die Unter¬
haltung des städtischen Badhauses an der Roon-
straße, sowie Schaffung einer Badmeisterstelle.

26. Einreihung des Zeichenlehrers an der
Oberrealschule in die Gehaltöscala für ge¬
prüfte Mittelschullehrer.

27. Bewilligung von Rcliktcngeldern für
die Hinterbliebenen des Hallenmeisters Probst.

28. Desgleichen deL Accise- Aufsehers
Kilbingcr.

29. Beschlußfassung über die feste An-
tellung eines Beamten deS städtischen Wasser¬werks.

60. Eine Beschwerde über Schädigung
durch den gehinderten Wafferlauf des alten
Mühlgrabens der Wellritzmühle. *

LLieSbaden , den 25. August 1902.
Der Vorsitzende der

Stadtverorduetcu -Bcrsammluug.
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Gebührenordnung nebst Tarif

für  die durch das städtische BermeffungS
Büreau auszuführenden Bermcffuugs

Arbeiten für Private.
8 1.

Auf Grund des Commnnalabgaben-Gesetzes
oom 14. Jul-i 1893 und Beschlusses der Stadt
Verordneten-Verfammlung vom 6. Dezember 1901
werden für die in dem nntenfolgenden Tarif auf¬
geführten Vermessungs-Arbeiten die daselbst an¬
gesetzten Gebühren erhoben.

8 L
Die Gebühren sind an die Stadthauptkassezu

zahlen.
8 3.

Den Abgabepflichtigen liehen gegen die Heran!
zichung zu den Gebühren die in den8§ 69 und 70
des Comuiunalabgaben-Gcsetzes bczeichuctcn Rechts
mittel zu.

8 4.
Die Gebührenordnung tritt mit dem Tgge

ihrer Verkündigung in Kraft: mit diesem Tage
tritt der Gebührcntarif vom 17. Juli 1896 außer
Geltung.

Gebühreutarif.
A-  bei geschlossener Bauweise.

1. Mr Absteckung der Baustnchtlinie einer
Grundstücke? (Baustelle) und Angabe der Straßen
böhe einschließlich cinnialiner Revision der Aus
führung nach den desfallsigen Angaben und der
Einhaltung der Baufluchtlinie. sowie Ausfertigung
der erforderlichen Prüfungsbescheinigung§ 8,4 der
Baupolizei-Verordnung vom 18. November 1895:

a) wenn das Grundstück an einer Straße ge
legen, also nur eine Baufluchtlinie abzm
stecken ist: 15 Ml.

b) wenn das Grundstück an mehrere» Straßen
belegen ist, also mehrere Baufluchtlinien
abzustecken sind, für die erste Fluchtlinie der
Satz Ir»und für jede weitere: 7 Mk..

c) wenn die Absteckung gleichzeitig für mebrere
unmittelbar nebeneinander belegene.demselben
Eigentbümer gebärende Grundstücke crfolat,
für das erste Grundstück der Satz zu la
und für jedes weitere: 7 Mk.

8. Für die Vrüsnna der Einhaltung der
Fluchtlinie und Straßenhöhen, wenn eine Ad
stccknna nicht voransgeaanaen ist:

a) bei einer Fluchtlinie: 8 Mk.,
b) für jede weitere Fluchtlinie: 5 Mk.
.3. Für die auf Antrag wiederholter Absteckung

der Straßenböben einschließlich der späteren ein
maligen Prüfung:

s) bei einer Hanssront: 6 Mk.,
b) bei mehreren, für die erste der Satz zu 3»

und jede weitere: 4 Mk.
» . in offener Bauweise.

4. Für die Absteckuna der Baufluchtlinieund
der Grenzabständeeines Landhauses und Angabe
der Straßenhöhe.n einschließlich einmaliger Prüfung
der Ausfübiping nach den desfallsigen Angaben
und Ausstellung der Prnfunqrbescheinigung: 18 Mk

5. Für die Prüfung eines solchen, wenn eine
Absteckung nicht vorausgegangenist: 12 Mk.

Allgemein.
6. Für die Absteckung einer Vyrgartenflncht,

welcher bereits die Bauflnchtabsteckung voran?!
gegangen ist »nd etwaiger Höhenangaben der
Straße einschließlich PrüfiingSbelcheinianna: 6 Mk.

7. Für jede auf Antrag wikderbolte Prüfung
der Baufluchtlinie und Straßenböben: 7 Mk.

8. Alle in vorstehenden Leistungen nicht ent-
haltenen sonstigen geometrischen Arbeiten, soweit
deren Ausführung im städtischen Jntereffe liegt,
und auf Grund städtischen Materials erfolgen
kann, werden vergütet zu dem Satze von 2 Mk.
für jede volle oder ongefangene Stunde Büreau-
orbeit und von 3 Mk. für jede volle oder an-
aefangene Stunde Feldarbeit einschließlich der
Meßbilfe.

Wiesbaden , den 9. April 1902.
Der Magistrat, v. Jbell.Genebmiai.

Wiesbaden, den 22. Mai 1902.
00. 8.) Der Bezirks-Ausschuß. Linz.

Vorstehende Gebührenordnung wird hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht und tritt nach
§ 4 mit dem heutigen Tafle in Kraft. *

Wiesbaden, den5. Juni 19M.
-_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Zur Warnung des Publikums vor Ueber-

tretungen werden nachstehend die den Schutz des
Waldes vor Bränden bezweckenden Strafbestimm¬
ungen hiermit zur öffc-ntlichen Kenntniß gebracht:
») § 860 No. 6 des Reichsstrafaesetzbuchesr

Mit Geldstrafe bis z» 60. Mk. oder mit Haft
bi» zu 14 Tagen wird bestraft, wer an gefähr¬
lichen Stmen in Wäldern oder Haiden oder
in gefährlicher- Näbc von Gebäuden oder fcuer-
fangenden Sachen Feuer anzündet.
D) 8 44 des Feld- und Forstvolizei-GksetzeS

vom 1. April 1880.
Mit Geldstrafe bis zu 50 Mk. oder Haft bis

zu 14.Tagen wird bestraft, wer
1. mit unverwabrtem Feuer oder Licht, den

Wald betritt oder ich demselben in gefahrbringenderWci.se nähert:
2. im Walde brennende oder glimmende

Gegenstände fallen läßt, fortwirft oder unvorsichtighandhabt;-
8. abgesehen von den Fällen des § 368 No. 6

des Strafgesetzbuches, im Walde oder in gefährlicher
Nähe desselben im Freien ohne Erlanbniß des
Ortsvorsteber«, in dessen Bezirk der Wald liegt,
in Känigl.Forsten ohne Erlanbniß de»zuständigen
Forstbcamten Feuer onzündet oder da? gestatteter
Maßen angezündetc Feuer gehörig zu beaufsichtigen
oder anszulöschen unterläßt;

4. abgesehen von den Fällen de? §860 No. 10
de? Strafgesetzbuchs bei Waldbränden, von der
Polizeibehörde, dem Orisvorsteher oder deren Stell¬
vertreter oder dem Forstbesitzer oder Forstbeamten
zur Hülfe aufgefordert, keine Folge leistet, obgleich
er der Anffordernna ohne erhebliche eigene Nach-
tbeilc genügen konnte.
«0 NegierungS-Polizei -Verordnung vom

4. März 1880.
Mit Geldbuße bi? zu 10 Mk., im Unver-

mögcnsfallc mit berbältnißmäßiaer Haft wird
bestraft, wer in der Zeit vom 15. März bis 1. Juni
in einem Walde außerhalb der Fahrwege Cigarren
aber aus einer Pfeife ohne verschlossenen Deckelraucht. *

Der Oberbürgermeister. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Die Liste der stimmberechtigten Bürger

der Stadt Wiesbaden liegt in der Zeit vom
15. bis 30. August cr. im Rathhause, Zimmer
No. 6, während der gewöhnlichen Dienststunden
zur Einsicht offen. Während dieser Zeit kann jeder
Stimmberechtigte gegen die Richtigkeit der Liste bei
dem Magistrat Einspruch erheben.

Wiesbaden , den 12. August 1902.
Der Magistrat. In Vertr.: Heß.
Bekanntmachung.

Die Urliste zur Auswahl der Schöffen
und Geschworenenfür die Stadt Wiesbaden
iur 1902 liegt gemäß den Bestimmungen der
§§ 36 und 37 des deutschen Gerichtsverfassung»
Gesetzes vom 27. Januar 1877 eine Woche lang
und zwar vom 23. bis 30. Augustl. I .. im Rath,
hause, Zimmer No. 5, während der Dicnststunden
zur Einsicht offen. Innerhalb dieser Zeit köi
Einsprachen gegen die Richtigkeit und Vollstär
keit der Liste beim Magistrat schriftlich vorgeb:
oder zu Protokoll gegeben werden.

Wiesbaden, den 20. August 1902.
Der Magistrat. In Vertr. : Körner.

Accise-Rückvergütung.
Die AcciserückvergütungSbeträge ans vorigem

Monat sind zur Zahlung angewiesen und können
gegen Emvianarbcstätiaiiiig im Laufe dieser Monats
in der Abfertigungsstelle, Neugasse6», Part ., Ein-
nebmerei, während der Zeit von 8 VormiitaflS bis
1 Nachmittags und 3—6 Nachmittags in Empfanggenommen-werden.

Die bis zum 31, d. Mtr. Abends nicht er¬
hobenen Acciserückvergütuilgen werden den Em>
pfangsberechtigten abzüglich Postporto durch Post
anweifnng übersandt werden. *

Wiesbaden, den9. August 1902.
Städtisches Aeeise-Amt.

Verdingung.
Die Lieferung der kupfernen Waschkeffel

für. die städtischen Arbeiterwohnhänser im
Distrikt Unterschwarzenbergsoll im Wege der
öffentlichen Ansschreibuna verdunae» werden.

Angeboisformulorekönnen während der Vor
mittagrdicnftstnnden im Rathbanse, Zimmer No.41,
eingeseben, auch von dort »nentgeldlich und zwar
bis zum 28. Augustd. Js . bezogen werden.

Verschlossene und mit der Änfschrift „H . A«
110" versehene Angebote sind spätestens bis

Samstag, den 30. A.uanst 1002,
. Bormittags 10 Uhr,

hierher emzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
3>iii die mit dem vorgeschriebenen mzh ausge-

iülltcn Verdingunasformniar eingcreichtcn Ange¬
bote werden berücksichtigt. *

Zuichlaarfrist: 30 Tage.
Wiesbaden, den 18.' August 1902.

Stadtbanamt , Abth. für Hochbau.

Verdingung.
Die Arbeiten »nd Lieferungen zur Ans-

iübruna der Gntwäfferungsanlag « für den
Neubau des Pumpenhauses, sowie für die
Meßkammer aus dem Gebäude der Sammel-
Behälter der städt.Wasserwerke Platterstraße 00,
sollen im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

Zeichnungen können während der Vorynttagr-
dienststunden im Rathbause. Zimmer No. 75 a.
einyesehen,.die Verdingungrunterlagenausschließlich
Zeichnnngen von Zimmer 57 gegen Baarzahlung
oder bestellgeldfreie Einsendung von 1 Mk. be¬
zogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
vcrscbene Angebote sind spätesten» bis

Montaa , den 1. Sevtcmber 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierber einzupeichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und anr-

gefüllten Verdingunorsormular cingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 14 Tage.
Wiesbaden, den 16. August 1902.

Stadtbauamt,
Abthcilung für CanalisationSwcse« .

Bekanntmachung.
Die Dachdecker« und Svenglerarbeiten

für da» Reinigerhau« II der Gasfabrik und für
das Pumpenhaus aus dem Terrain der Städt.
Wasserreservoire Platterstraße 90, sollen vergebenwerden.

Die der Vergebung zu Grunde gelegten Be¬
dingungen und Zeichnungen können an den Wochen¬
tagen von 8—16 Uhr Bormittogs auf dem
Baubürean der Gasfqbrik, Mainzer Land¬
straße No. 4, eingesehcn und die zu verwendenden
Anaeboisformulare daselbst in Empfang'gcnommcnwerden.

Die Angebote sind verschlossen und mit ent-
svrccbender Aufschrift versehen bis svätesien?
Dienstag, den2. Septemberd. I . . Mittags
12 Uhr. bei der Direciion, Marktstraße 16.
Zimmer No. 5, einznreichen. *

Wiesbaden, den 21. August 1902.
Die Direktion der

städt. Waffer-, Gas- « . GlektrieitätSwerke.

Verdingung.
Die- Ausführung der Tapezirerarbeite«

für den Neubau des BolkSbades in der Roon-
straße Hierselbst soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden. Anaebotsformu-
lare können während der VormittagSdienftstunden
im Rathbause, Zimmer No. 41, einacsehen, auch
von dort unentgeltlich, und zwar bi« zum4. Sep-
temberd. J „ bezogen werden. Verschlossene und
mit der Anfschriit„ S . S». 111" versehene An¬
gebote sind spätesten« bi«

Samstag, den 6. September 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einznreichen. Die Eröffnnna der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebenen und
ausgesüllte» Verdigiingsformnlar eingereichten An¬
gebote werde»berücksichtiot. Zuschlagsfrist: 30 Tage.

Wiesbaden, den 22. August 1902. *
Dtadtbanomt, Abtheiluna für .Hochbau.

t Verzeichnis der Feuermelder und* der Schlüssel zu denselben.
Lide.

' No.
Be-
zirk Straße No. Schlüssel haben:

Bekanntmachung.
Nachdem das Statut der Wagner-Zwang»

Innung zu Wiesbaden für den Bezirk der Gemeinde
Wiesbaden und den Bezirk der Gemeinden des
Landkreise« Wiesbaden die Genehmigung des
Bezirksausschusses gesunden hat, werden diejenigen,
welche das Wagmrgewerbc als stehendes Gewerbe
selbstständig betreiben, zu einer Versammlung de
rufen auf Sonntag , den 31. Anqust l. I .,
Bormittags 11 Uhr, im Raihhanse,
Zimmer No. 16.

Tagesordnung: Constituirung der Innung
und Wahl des Jnnunasvorstandes, sowie thunlichst
‘”<(6 der Inhaber der übrigen JnnungSämter
(ZZ 35 und 36 der Jnnunasstatuts.)

Pünktliches und vollzähliges Erscheinen dar'
liiiter Hinweis auf die Straibestimmungim
8 22, Absatz2 des Statuts erwartet werden.

Wiesbaden, den 10. August 1902.
Der MagistratS-Commiffar.
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Aarstraße
Mbrecht-NicolaS-

straße Ecke
Bahnhofstraße
Biebr.-Möhring-

straße Ecke
Biebricherstraße

am Rondel am
Wärtcrhaus

Bierstadterstraßc
Bierstadterstraße-

AIwinenstr.Eckc
Bleichstraß-

Kursaalplatz, alte
Colonnade

Dotzbcimerstraße
Emilien-Kapellen

straße Ecke
Emier-Querfeld-

straße Ecke
Frankfurterstraße
Frankfurterstr.

Martinstr.Ecke
Friedr.-Wilhelm-

straße Ecke
Gartenstraßc
Geirberg straße
Geisberg-Jd-

steinerstr. Ecke
Gogtbestraße-

Adolphs-Allee
Ecke

Gustav. Adolf-
Hartingstr.Ecke

Kapellcnstraße
Karl-Rheinstr.Ecke
Kochbrunnenplatz

(Badhaus zur
Rost)

Labn-Walkmühl»
straße Ecke

Lauggaffe
Mainzerstraße
Mainzerstraße
Mainzcrstraßeft'm

Archivgebändc)
MichelSberg
Moritz-Albrccht-

straßc Ecke
Nerostraße
Nerothal
Nerothal
Oranienstraße
Park-Bodenstedt-

straße Eck«
Dla.tterstraße
Rheinstraße

do.
do.

do.
Schachtstraße
Schiersteinerstr.
Schlachthausstr.
Schöne Aussicht,

gegenüber der
Rößlerstraßc

Schulberg
Schwalbachcrstr.

12

15

12

30

66

20

14

30

47 IV do.
48 III Sonneybergerstr,

gegenüber dem
Leberberga. d.
Stange

49 NI Sonnenbergerstr. 50
50 IV Stiflstraße 80
51 IV TanniiSsiraße 57
62 I Walkmüblsiraße 80
63 I Walromstraße 19
64 I Westendstraße 1

Bei Abgabe von Feuermeldnngen ist immer
ein Feuermelder zu benutzen, der vo» dem Ort
deS Brandes i» der Richtung nach der Feuer¬
wache, Neugaffe 6, liegt. *

Der Branddirektor.

24

Blum, Fuhr
Unternehmer.

Herr Keller,
Hausmeister.

Botenmeister
Reg.-Geb.

König, Bieb¬
richerstraße 6.

der Bahnwärter
M.Arnst.Bier-
stadtcrstr.15,P.
Küffner.

Brauerei.
Schulpedell und
A. Hoepfucr,
Bism.-Rg. 23.

derColonnadcn-
Aufsehcr.

I .Fürst,Gstw.,
Hellmnndstr.

Architect
Reichwein.

Kabnt, Portier.
HotclKaiserhof.
der Conscrv.

Friedrichstr.1.
Fr . Kempin,

Gartcnstr. 2.
Flobr , Hotel¬

besitzer.

Groll, Kaufm.
Frankenfeld,

Kaufmann,
in d. Angenheil-

anstalt.
Neef, Kaufm.

L. Hartmann,
Walkmühlstr.

I . Hertz.
Hobmanp,
Jnstitutsvorst
H. Hartmann.
d. Arcknvdiener.
IV.Polizci-Rev.
i. Landgerichtr-

Geiäugniß
Schlosser

R. Mäher.

der Schulpedell.

Paul Dauer,
im Postgebäude.
Botenmeister

Reg.-Geb.
im Landcrdir.-

Gebände.
der Schulpedell.
Schrcinermstr.

Thurn.
Verwalt. Ver»

sorgiinarbans
Portier im

Schlachthaus.

i.Rothen Kreuz,
der Schulpedell.
die Kasernen¬

wache.
i. Krankenhaus.

Bekanntmachung.
Das städtische Leihhaus ist geöffnet im Sommer

Vormittags von 8—12 und Nachmittag? von
2—6 Uhr, im Winter Vormittags pon 8—12 und
Nachniittag» von 2 Uhr ab bis zum Eintritt der
Dunkelheit. Es wird darauf aufmerksam gemacht,
daß für Pfänder, die durch die Vermittelung der
Taxatoren und Mäkler versetzt oder aurgelöst
werden, letzteren eine Extraaebühr, welche bei Aus-
lösunaen für jedes Pfand 40 Pf. beträgt, zu zahlen
ist. Interessenten, welche diese Unkosten vermeiden
wollen, müssen die Geschäfte im Lcihhause vor¬
nehmen. *

Wiesbaven, den 10. Juli 1902-
Die Leihhnns-Depntation.

Dampfer-Fahrten.

Rhein»Dampfschifffahrt.
Kölnische nnd Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bis Cob-
lenz, 8, 9.25(Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 9.50 (Schnellfahrt „Hansa“
und Niederwald“). 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12.50 bis Köln. Mittags 3.20 (nur an
Sonn- u. Feiertagen) bis Bingen, 4.20 bis Neuwied.
Abends6.20, 6.35 (Güterschiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7'/• Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F329

Hamburg-Amerika-Linie.
(Passage-Büreau d. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)

D. „Alesia“ 22. August 6 TThr Nm. auf der
Elbe. D. „Aragon'a“ 24. August 4 Uhr Nm. in
Emden. D. „Athe.,* von Hamburg nach Nord-
brasilieji, 23. August 3 Uhr Nm. in Antwerpen.
D. „Athesia“ 23. August in Baltimore. S.-D.
Auguste Victoria“ 23. Aug. 4 Uhr Morgens auf

der Elbe. D. „Brisgavia“ von Baltimore njjch
Hamburg. 23. Aug. 8 Uhr 50 Min. Abends Lizard
passirt. S.-D. „Columbia“ 22. Aug. 11 Uhr Vm,
in Newyork. D. „Fert.® von Hamburg nach
Westindien, 24. Aug. 12 Uhr 20 Min. Mittags
Cuxhaven passirt. D. „Georgia“ von Newyork
nach der Levante, 23. Aug. Dardanellen passirr.
D. „Graf Waldersee“ von Hamburg nach New-
York, 24. Aug. 2 Uhr 25 Min. Nm. von Boulogne.
D. „Hercvnia“ von Westmdien nach Hamburg,
23. Aug. 7 Uhr Abds. in Bremen. D. „Holsatia“
von Hamburg nach Südbrasilien, 23. August in
Santos. D. „Ithaka “ von Hamburg nach Nord¬
brasilien, 22. Aug. von Para . D. „Karthago“
22. Aug. 4 Uhr Nm. in Newyork. D. „Lydia“
von Cardiff nach Hamburg, 22. August 6 Uhr
15 Min. Nm. Lizard passirt . D. „Pavthia“ von
St. Thomas nach Hamburg, 22,Aug . 1Uhr Nachts
in Havr«. P . „Pennsylvania1“, 24. Aug. 2 Uhr
30 Mi». Nachts auf der Elbe. D.-T. „Prinzessin
Victoria Luise“ 23. August 8 Uhr Abends in
Christian!» (nach den Nordischen Hauptstädten).
D. „Sardinia“ von Hamburg nach Westindien,
24. Aug. 6 Uhr Morgens von Antwerpen. D.
Saxonia“ von Hamburg nach Ostasien, 23. Aug.

1 Uhr Mittags Gibraltar passirt. D. „Segovia“
von Hamburg nach Ostasien, 23. Aug. Perim
passirt. D. „Serbin“ von Hamburg nach Ost-
Asien, 23. A»g. in Rotterdam. D. „Sibiria“ von
Hamburg nach Mittelbrasilien, 24. August von
Eunchal. D. „Silesia* 22. August Nachts von
Colombo (Heimreise). D. „Sithonia“ von Ost¬
asien nach Hamburg, 24. Aug. 8 Uhr Abends in
Singapore. D. „Valdivia“ von Para nach Ham¬
burg, 24. August 10 Uhr Vorm, in Lissabon. D.
„Westphalia“ von Hamburg nach Montreal,
24. Aug. Dunnet Head passirt . F 330

der Schulvedell.
E.Roo?,Rentn.
Kopp, Kastw.
W. Knapp.
A. Heuß.

Norddeulsvhsr Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklioh,

Wilhelmstrasss 50.) F330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Aller“ nach Genua, 22. Aug. 12 Uhr Mitt.
in Genua. S.-D. „Trave“ nach Newyork, 24. Aug.
12 Uhr Mittags von Gibraltar . S.-D. „Lahn“
nach Genua, 23. Aug. 12 Uhr Mittags von New-
York. S-D.„Hohenzollern“ nach Bremen,25.Aug.
6 Uhr Vm. PrawJe Point passirt . D. „Branden¬
burg“ nach Bremen, 25. Aug. 8 Uhr Vorm. St.
Catherines passirt. D. „Grosser Kurfürst“ nach
Bremen, 24. Aug. 117»UbrVm . in Bremerhaven.
D. „Frankfurt “ nach Galveston, 22. Aug. 1 Uhr
Nm. in Galveston. D. „Main“ nach Newyork u.
Balt., 23. Aug. 6'/« Uhr Nm. Scilly passirt . D.
„Königin Luise“ nach Newyork, 25. Aug.77«Uhr
Vm. Lizard passirt. —■Cuba-, Brasil- u. La Plata-
Liniep: D. „Stolberg“ nach Bremen, 24. August
von Corunna. D. „Crefeld“ nach Bremen, 23. Aug.
ip Bremen. D. „Bonn“ nach Antwerpen, Bremen,
24. Aug. in Rotterdam. D. „Willehad“ nach
Antwerpen, Bremen, 25. Aug. von Southampton.
D. „Wittenberg“ nach Madeira, Lissabon, Ant¬
werpen, Bremen, 23. Aug. von Pernambueo. D.
„Aachen“ nach Brasilien, 22. Aug. in Rio de
Janeiro . D. „Dresden“ nach Brasilien, 22. Aug.
von Funchal. D. „Pfalz“ nach La Plata, 24. Ang.
von Villagarcia. D. „Heidelberg“nach Brasilien,
24. Aug. Berkum-Riff passirt. — Ost-Asien- und
Australien-Linien: D. „Sachsen“ nach Bremen,
25. Aug. von Gibraltar . D. „Kiautschou“ (Ham-
burg-Amerika-Linie) nach Bremen, 25. Aug. in
Aden. D. „Bayern“ nach Hamburg, 25. Aug. in
Singapore. D. „König Albert“ nach Bremen,
24. August in Kobe. D. „Prinzess Irene“ nach
Ost-Asien, 24. Aug. von Shanghai. D. „Pr .-It.
Luitpold“ nach Ost-Asien̂ 23. Aug. in Colombo.
D. „Hamburg“ (Hamburg-Amerika-Linie) nach
Ost-Arien. 23. Aug. in Antwerpen D. „Strass¬
burg“ nach Hamburg, 24. August in Havre. D.
„Würzburg“ nach B«pmen, Hamburg, 25. Aug.
in Calcutta. D. „Königsberg“ nach Bremen,
Hamburg, 24. Aug. von Yokohama. D. „Frei¬
burg“ nach Ost-Asien, 22. Aug. in Hongkong.
D. „Bamberg“ nach Ost-Asien, 22. Aug. in Kobe.
D. „Karlsruhe“ nach Bremen,24.Aug. in Colombo.
D. „Gera“ nach Bremen, 24. Aug. in Suez. D.
„Stuttgart “ nach Bremen, 23. Aug. von Adelaide.
D. „Weimar“ nach Australien, 23. Aug. in Syd¬
ney. D. „Oldenburg“ nach Australien, 24. Aug.
in Genna.

®ru? an» «» >, , an & va «U«ader,1chea Vol-Biab«ruckerki la OleMaben.
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